
 

 

Liste der Dispensationen  
 
Anerkennung der Gleichwertigkeit von Modulabschlüsse für zukünftige 
Berufsbildungsfachleute mit eidg. Fachausweis  
 
Ausbildung /Abschluss  
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Ausbildnerin/Ausbildner mit eidg. 
Fachausweis 

  X  X X   

Führungsfachmann/-frau mit eidg. 
Fachausweis 

    X X X  

HR-Fachmann/-frau mit eidg. 
Fachausweis 
Früher Personalfachleute mit eidg. 
Fachausweis 

  X      

Dipl. Leiter Human Ressources   X      

Dipl. Erwachsenerbildner HF   X  X X   

Absolventen SVEB II   X   X X  

Berufsinspektorenkurs  X       

Betriebsausbildner mit. eidg. Diplom 
(bis 2006)  

  X  X X   

Ausbildungsleiter mit. eidg. Diplom   X  X X   

Organisationsberater BSO   X    X  

Coachingausbildung   X      

Mediator SDM/SAV *   X      

dipl. Berufsfachschullehrer/in      X X X  

Master of Science in Learning and 
Teaching Technologies 

  X X     

* SDM Schweizerischer Dachverband Mediation 
 SAV Schweizerischer Anwaltverband  
 
Die Kompetenzen sind mit Kursausweisen zu belegen. Im Zweifelsfalle wird eine Lernzielkontrolle 
(Prüfungsarbeit gemäss Modulabschluss) verlangt. Die Liste ist nicht abschliessend. Vergleichbare 
Ausbildungen werden durch die Kommission QS geklärt. 
 
ACHTUNG: Die auf der Liste aufgeführten Ausbildungen sind automatisch von den entsprechenden 
Modulen dispensiert und benötigen keine weitere Bestätigung durch die Kommission. Bei der 
Anmeldung zum QV sind die nötigen Kursausweise beizulegen.  
 



 

 

 
Bitte richten Sie Ihr Dispensationsgesuch (für nicht aufgeführte Ausbildungen) direkt an das 
Sekretariat der Kommission Qualitätssicherung 
 
 
Sekretariat Kommission QS 
SBBK 
Haus der Kantone 
Speichergasse 6 
Postfach 660 
3000 Bern 7 
 
Tel. 031 309 51 57 
Fax 031 309 51 50  
 
mailto: hausammann@edk.ch 
 
 
 
 
Bern, 10. Mai 2011 
 


